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o Expedition. Inseraten- und Abonnements-Annahme : o
BUCHDRUCKEREI WINTERTHUR VORM. O.BINKERT, WINTERTHUR

Jährlich 12 Nummern j^q 2
' Jahresabonnement Fr. 12.—

(erscheinend am zweiten Dienstag ,.'„.. A„
\ (unentgeltlich für Mitglieder)

jeden Monats)
und 12 Inseraten-Bulletins
»erscheinend am vierten Dienstag

jeden Monats)

des XXIII. Jahrgänge« der
„Schweiz. Geometerzeitung".

p non Inserate:
10. Februar 1925 ^ cts per lspaltige Nonp.-zeiie

Der gegenwärtige Stand der Revision des eidg.
Landwirtschaftsgesetzes.

(Schluß.)

9. Rückzahlung bezogener Beiträge. Der Bund hat seit einer
Reihe von Jahren an die Subventionierung von Bodenverbesserungen

in unmittelbarer Nähe von Städten oder industriellen
Ortschaften, wo die Wahrscheinlichkeit besteht, daß das meliorierte

Land in nicht ferner Zeit überbaut wird, die Bedingung
geknüpft, daß der bezogene Bundesbeitrag zurückbezahlt werden

muß, wenn das Land innert einer bestimmten Frist, in der

Regel 15 Jahre, der landwirtschaftlichen Nutzung entzogen
wird. Luzern, Obwalden und Aargau empfehlen nun die
Aufnahme einer entsprechenden Bestimmung in das Gesetz. Die
Rückerstattung der Beiträge hätte auch bei spekulativen
Verkäufen des verbesserten Landes zu erfolgen. Luzern will für
Handänderungen von Gebieten, die mit öffentlichen Mitteln
verbessert wurden, die Genehmigung des Kantons vorbehalten.

10. Die Frage des Realersatzes bei Zerstörung von Kulturland

durch Errichtung von Stauwerken u. drgl. wird in einigen
Eingaben ebenfalls berührt. Der Gesetzentwurf des
Bauernverbandes enthält hierüber nur die Bestimmung, daß die
Besitzer derartiger Werke die nötigen Vorkehren zu treffen haben,
um die schädlichen Einflüsse auf die Bodenkulturen zu ver-
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